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Abgabenfreie „Mitarbeiterprämie“ (Teuerungsprämien) 2024 
 
Auch für das Kalenderjahr 2024 wird es möglich sein eine Teuerungsprämie bis zur Höhe von € 3.000,- 
pro Arbeitnehmer abgabefrei zu gewähren, dies allerdings unter den unten angeführten 
Voraussetzungen. Die gesetzliche Bezeichnung lautet ab 2024 nicht mehr Teuerungsprämie sondern 
wird in Mitarbeiterprämie umbenannt. Die Abgabenfreiheit für die Mitarbeiterprämie bezieht sich auf alle 
Lohnabgaben (Lohnsteuer, Sozialversicherung, betriebliche Vorsorge, DB, DZ, Kommunalsteuer). 
 
Folgenden Voraussetzungen sind zu beachten:  
 
Die Abgabenfreiheit gilt nur für die Mitarbeiterprämien, die vorgesehen sind  
 

• im Kollektivvertrag oder 

• in einer Betriebsvereinbarung (zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat), die auf Grundlage einer 
ausdrücklichen kollektivvertraglichen Ermächtigung abgeschlossen wird, oder 

• in einer Betriebsvereinbarung (zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat), wenn in der betreffenden 
Branche kein kollektivvertraglicher Arbeitgeberverband existiert, oder 

• in Betrieben ohne Betriebsrat in einer mit allen Arbeitnehmern geschlossenen Vereinbarung, 
wenn es eine kollektivvertragliche Ermächtigung für eine Betriebsvereinbarung gibt oder es sich 
um eine Branche handelt, in der kein kollektivvertragsfähiger Arbeitgeberverband existiert. 

 
Weiters muss es sich um eine zusätzliche Zahlung handeln, die bisher nicht gewährt wurde, 
(Teuerungsprämien in den Jahren 2022 und 2023 sind nicht schädlich). Wie bisher darf die 
Mitarbeiterprämie alleine oder zusammen mit einer steuerfreien Mitarbeitergewinnbeteiligung den 
Jahresfreibetrag von € 3.000,- nicht überschreiten. 
 

 
Sofern sich im Zuge der Gewährung einer Mitarbeiterprämie Fragen ergeben, unterstützen wir Sie 
gerne. 
 
Ihr ECOVIS Betreuer-Team 
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL 
 
Aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend komplexe und 

anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen. Ein hohes Maß an Branchenkenntnis, Expertenwissen sowie 

langjährige Erfahrung sind erforderlich, um ein kompetenter und leistungsfähiger Partner zu sein. 

 

Seit nunmehr 40 Jahren beraten wir Klein- und Mittelbetriebe, national und international tätige Unternehmen und 

Freiberufler in Wirtschafts- und Steuerfragen – umfassend, praxisnah und leistungsorientiert. Das 

partnerschaftliche Vertrauensverhältnis, die persönliche Beratung sowie effektive Lösungen zur Verwirklichung 

Ihrer Ziele – das sind die Dinge, die Sie als Mandantin/Mandant von uns ganz selbstverständlich erwarten können. 

Jede Mandantin/jeder Mandant hat seinen festen persönlichen Ansprechpartner. Das ist für uns Voraussetzung 

für kontinuierliche und hochwertige Beratung und Betreuung. 

 

ECOVIS Austria mit den Standorten in Wien, St. Pölten, Scheibbs, Wieselburg, Wr. Neustadt und Salz-burg 

betreut Sie mit ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen der Steuerberatung, 

Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 

 

Darüber hinaus bieten wir als Teil eines internationalen Beratungsnetzwerkes unseren Mandantinnen und 

Mandanten in über 80 Ländern weltweit starke Partner vor Ort, die auf Know-how und Back-Office der gesamten 

Unternehmensgruppe zurückgreifen. 
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